Feinstaubbelastung
· Der Ausbau führt zu einer Zunahme der Immissionsbelastung an meinem Wohnort die bereits durch die A66 und die Fraport AG erheblich sind.
· Die Luft in unserer Region ist jetzt schon mit Schadstoffen belastet, so dass eine weitere Zunahme der Luftschadstoffe nicht zu vertreten ist. 

· Die Vorhabensbedingte Zunahme der Schadstoffbelastung sehe ich als unzumutbar an. Ich weise darauf hin, dass Straßenverkehr hohe Belastungen, vor allem durch Stickoxide und Feinstäube verursacht, die erwiesenermaßen gesundheitsschädlich sind. Erst kürzlich ist das Luftreinhalterecht auf europäischer Ebene novelliert worden. U.a. wurden erstmals Grenzwerte für die Belastung mit Feinstäuben (PM 2,5) festgesetzt. Ich bezweifle, dass diese Grenzwerte beim Bau der B 519 eingehalten w erden.

· Das Vorhaben ist abzulehnen, da Feinstaub in jedweder Konzentration fier Gesundheit beeinträchtigen kann und der Staat verpflichtet ist, die Bürger vor Gesundheitsschäden zu bewahren.

· Speziell die Steigungsproblematik hinter dem Tunnel hinauf zum Hochfeld wurde vom ASV nicht beachtet. Dort befindet sich nach den Plänen eine über 5%tige Steigung mit zusätzlichen Ampelanlagen. Die LKW, die mit ihren Dieselmotoren besonders zur Feinstaubproblematik beitragen, verursachen sowohl durch die Steigung, als auch durch das „Stop an Go“ vor den Ampeln einen erhöhten Immissionsausstoß. Dieser kann nicht abfließen, sondern wird sich im „Trichter“ vor der Tunnelausfahrt sammeln und kann nur in die danebenliegenden, besiedelten Gebiete abfließen. Eine extrem erhöhte Feinstaubbelastung in diesen Gebieten die Folge sein, die durch das ASV nicht berücksichtig wurden.
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